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Jahrgang 51     09.12.2021     Nr.  24 

 

 

Die Umgebung verändert sich 

 

Wenn die Landschaft wird getaucht  

in weißen Schnee,  

ist zugefroren bereits mancher See. 

 

Jetzt nimmt die Adventszeit ihren Lauf,  

und wärmt die Gefühle der Menschen auf. 

 

Es duftet nach Zimt und Marzipan,  
wie schön es war, 

als wir noch Kinder waren. 

 

Eine Lösung gab es für alle Sorgen, 

wir fühlten uns dabei immer geborgen. 

 

Durch die Adventszeit können wir uns wieder besinnen 

und den nötigen Abstand zum Alltag gewinnen! 

 

 

 

Ihr 

 

Klaus Schultheiß 

Bürgermeister 
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Öffnungszeiten der Verwaltung 

Das Rathaus Kanzach ist ab sofort nur 

nach vorheriger Terminvereinbarung für 

Bürgerinnen und Bürger geöffnet – 3G-Nachweis erforderlich. 

 

Sollte Ihr Anliegen ein persönliches Erscheinen erfordern, bitten wir Sie vorab 

einen persönlichen Termin im Rathaus telefonisch unter 07582 8286 oder 

per Mail an info@gemeinde-kanzach.de zu vereinbaren. 

 

Öffnungszeiten des Rathauses Kanzach über die Feiertage! 

 

Von Mittwoch, 22.12.2021 bis 

einschließlich Donnerstag, 06.01.2022 ist das Rathaus geschlossen. 

 

 

Corona 

Corona-Regeln seit 4. Dezember 2021 

In Baden-Württemberg richten sich die Corona-Maßnahmen nach einem vierstufigen System, das 

sich an den Hospitalisierungen orientiert: 

 

• Basisstufe: Hospitalisierunginzidenz unter 1,5 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit 

COVID-19-Patient*innen belegt. 

• Warnstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 1,5 oder ab 250 mit COVID-19-Patient*innen 

belegten Intensivbetten (AIB). 

• Alarmstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 3,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patient*innen 

belegten Intensivbetten. 

• Alarmstufe II: Ab Hospitalisierunginzidenz von 6,0 oder ab 450 mit COVID-19-Patient*innen 

belegten Intensivbetten. 

 

Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei aufeinanderfolgenden 

Tagen den Wert von 1,5 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in 

Baden-Württemberg den Wert von 250 erreicht oder überschreitet. Für nicht geimpfte oder nicht 

genesene Personen gelten in einigen Bereichen bei 3G eine PCR-Testpflicht sowie 

Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 5 weitere Personen (siehe Ausnahmen). 

 

Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 3,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung 

der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 390 erreicht oder überschreitet. Für nicht 

geimpfte oder nicht genesene Personen gelten in einigen Bereichen ein Teilnahme- und 

Zutrittsverbot (2G) sowie Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 1 weitere Person (siehe 

Ausnahmen).  
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Die Alarmstufe II wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an zwei 

aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 6,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung 

der Intensivbetten in Baden-Württemberg den Wert von 450 erreicht oder überschreitet. In der 

Alarmstufe II gilt in vielen Einrichtungen 2G+. Das bedeutet, dass auch geimpfte und genesene 

Personen einen negativen Schnell- oder PCR-Test vorlegen müssen. Im Einzelhandel, der nicht der 

Grundversorgung dient, gilt 2G. Für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen gelten 

Kontaktbeschränkungen von 1 Haushalt + 1 weitere Person (siehe Ausnahmen). Auf bestimmten 

öffentlichen Plätzen gilt ein Alkohol- und Böllerverbot. 

 

Wenn ein Test-, Genesenen- oder Impfnachweis erforderlich ist, sind die 

Veranstalter*innen/Betreiber*innen/Dienstleister*innen/Anbieter*innen verpflichtet, diese zu 

kontrollieren. Sie müssen die Angaben mit einem amtlichen Ausweisdokument abgleichen. 

Genesenen- und Impfnachweise müssen elektronisch, etwa mit der CoVPassCheck-App, geprüft 

werden. 

 

Medizinische Maskenpflicht  

Gilt grundsätzlich in öffentlich zugänglichen geschlossen Räumen, am Arbeitsplatz und in 

Betriebsstätten, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, im Nah- und Fernverkehr und 

auf Weihnachtsmärkten. 

Ausnahmen: 

• Kinder bis einschließlich 5 Jahre. 

• Personen, die aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können (ärztliche Nachweis 

notwendig). 

• In geschlossenen Räumen bei privaten Treffen, privaten Feiern, in der Gastronomie, Kantinen, 

Mensen und Cafeterien während des Essens und Trinkens und beim Sport treiben. 

• Im Freien nur dann, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft 

eingehalten werden kann (gilt nicht auf Weihnachtsmärkten). 

• Beim 2G-Optionsmodell in der Basisstufe. 

 

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die Corona-Verordnung Schule geregelt. 

 

3G, PCR-Testpflicht und 2G 

3G: Zutritt nur für getestete, geimpfte oder genesene Personen 3G+PCR: Zutritt nur für PCR-

getestete, geimpfte oder genesene Personen 2G: Zutritt nur für geimpfte oder genesene Personen 

Ausnahmen: 

• Kinder bis einschließlich 5 Jahre.° 

• Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind.° 

• Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen 

Schule – gilt nur für Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre.°  

• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.°°  
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• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig).°°  

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) 

gibt.°°  

• Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (gilt nur noch bis 10. Dezember 2021).°° 

 

°Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken 

°°Negativer Antigen-Test erforderlich 

 

2G+ 

Zutritt für geimpfte oder genesene Personen nur mit negativem Schnell- oder PCR-Test. 

Ausnahmen: 

• Personen, die ihre Drittimpfung erhalten haben. 

• Kinder bis einschließlich 7 Jahre, die noch nicht eingeschult sind.° 

• Grundschüler*innen, Schüler*innen eines sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen 

Schule – gilt nur für Schüler*innen bis einschließlich 17 Jahre.° 

• Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.°° 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (ärztlicher Nachweis 

notwendig).°° 

• Personen, für die es keine allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) 

gibt.°° 

• Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 eine 

Impfempfehlung der STIKO gibt (gilt nur noch bis 10. Dezember 2021).°° 

 

°Gilt nicht für Saunen, Clubs und Diskotheken 

°°Negativer Antigen-Test erforderlich 

 

 
Legende 

Nachweislich geimpft, genesen oder 

getestet 

Maskenpflicht 

Datenverarbeitung Nachweislich geimpft oder genesen  

Hygienekonzept  Nachweislich geimpft oder genesen 

und getestet 
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Grundsätzlich gilt: 
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Amtliche Bekanntmachung 

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

Am Dienstag, den 14. Dezember 2021, findet um 10:00 Uhr in der der Kulturhalle in Ertingen, 

Eisenbahnstraße 26, 88521 Ertingen, eine öffentliche Verbandsversammlung der 

Wegebaugerätegemeinschaft Albrand statt. 

 

Tagesordnung 

1. Bericht des Vorsitzenden  

2. Bekanntgabe des Protokolls der Verbandsversammlung vom 30. Juni 2021 

3. Wahl des Verbandsvorsitzenden  

4. Wahl des kaufmännischen Geschäftsleiters  

5. Änderung der Satzung über die Entschädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit  

6. Aufnahme Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Donau-Bussen (IGI DOBU)  

7. Aufnahme Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Donau-Oberschwaben (IGI DOS)  

8. Verschiedenes  

 

gez. Martin Rude 

Verbandsvorsitzender 

 

 

Gemeinderat 

Sitzung des Gemeinderates Kanzach 

Zur öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Montag, 13. Dezember 2021, um 19:30 Uhr in der 

Halle am Bahnhof, 88422 Kanzach, sind Sie herzlich eingeladen. 

 

Öffentliche Tagesordnung 

1. Aktuelle Berichte und Verschiedenes 

2. Protokoll der Sitzung vom 15.11.2021 

3. Bausachen – Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens 

Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage, Am Birnbaum 26, Flst. 730/13 

4. Bekanntgabe des Prüfungsberichtes der überörtlichen Prüfung der Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungsführung, der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens sowie der 

Vermögensverwaltung der Gemeinde der Haushaltsjahre 2013 – 2018 

5. Annahme einer Spende 

 

Im Anschluss findet die nichtöffentliche Sitzung statt. 

 

Kanzach, 09.12.2021 

gez. Bürgermeister Schultheiß 

  



 

11 

Gemeindeverwaltung 

Winterdienst 

Verpflichtung der Straßenanlieger zum Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege 

Bei Schneeanhäufungen sowie bei Schnee- und Eisglätte sind die Straßenanlieger verpflichtet, die 

Gehwege zu räumen und zu bestreuen. Diese Verpflichtung gilt für Eigentümer oder Mieter von 

bebauten und unbebauten Grundstücken. Sofern keine Gehwege vorhanden sind, gelten als 

Gehwege die seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn in einer Breite von einem Meter. 

 

Die Gehwege müssen werktags ab 7:00 Uhr ab Sonn- und Feiertagen ab 8:00 Uhr geräumt und 

bestreut sein; die Räum- und Streupflicht endet um 20:00 Uhr. 

 

Autofahrer werden gebeten, nur dann am Straßenrand zu parken, wenn noch eine 

Durchfahrtsbreite von 3 m gewährleistet ist. Dann ist es für Räum- und Streufahrzeuge möglich, 

Straßen und Wege schnell und gefahrlos zu räumen bzw. zu bestreuen. Zugeparkte Straßen 

müssen mehrmals angefahren werden und können somit verspätet oder überhaupt nicht geräumt 

werden. 

 

Ihre Gemeindeverwaltung Kanzach 

 

 

Wichtige Hinweise an alle Hundehalter im Gemeindegebiet 

Nach den Weihnachtsfeiertagen werden die Hundesteuerbescheide für das Kalenderjahr 2022 

zugestellt. 

 

Wer im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb eines Monats 

nach dem Beginn der Hundehaltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter erreicht hat, 

beim Bürgermeisteramt anzuzeigen. Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen 

für eine gewährte Steuer-vergünstigung, so ist dies dem Bürgermeisteramt innerhalb eines 

Monats schriftlich anzuzeigen. Wird ein Hund veräußert, so ist in der Anzeige der Name und die 

Anschrift des Erwerbers anzugeben.  

 

Sofern die Hundehaltung nicht fristgerecht bei der zuständigen Gemeinde angezeigt wird, handelt 

es sich um eine Ordnungswidrigkeit, welche mit einer Geldbuße geahndet werden kann. 

 

Wir bitten um Beachtung und Kenntnisnahme. 

 

Ihre Gemeindeverwaltung Kanzach 
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- AN ALLE GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER – Ablesung der Wasserzähler 

Mitte Dezember ist es wieder soweit, im Verbandsgebiet werden die Ablesekarten zur Ablesung 

der Wasserzähler zugestellt. Wir bitten alle Grundstückseigentümer die Wasserzähler auf Ende des 

Jahres abzulesen und den ausgefüllten Abschnitt bis spätestens 07. Januar 2022 an uns oder die 

Gemeinde-verwaltung zurückzugeben. 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass auch während des Jahres die Zählerstände 

in regelmäßigen Abständen überprüft werden sollten um eventuelle Unregelmäßigkeiten 

festzustellen. 

 
Änderung befestigter, versiegelter Flächen auf Ihrem Grundstück Größe oder Versiegelungsart – 

Anzeigepflicht – 

Sollten sich die auf Ihrem Grundstück befestigten Flächen in deren Größe oder Versiegelungsart 

geändert haben, so sind diese Änderungen innerhalb eines Monats nach Fertigstellung Ihrer 

Gemeinde anzuzeigen.  

Die Flächenänderungen sind unter Einreichung prüffähiger Unterlagen mitzuteilen (Beschreibung 

der Änderung, Bauplan, Fotos, Rechnungen usw.). Gerne stellt Ihnen der 

Gemeindeverwaltungsverband Bögen zur Mitteilung der Flächenänderungen zur Verfügung. Diese 

können Sie unter der Telefonnummer 07582 808-46 anfordern. 

 

Zisternen / Gartenwasser – und Brauchwasser 

Beim Betrieb von Zisternen zur Nutzung von Niederschlagswasser ist zu beachten: 

1. Fest mit dem Boden verbundene Zisternen ab 1m³ Fassungsvolumen, sind der Gemeinde unter 

Angabe der Nutzung und Einreichung belegender Unterlagen (Rechnungen, Fotos, usw.) 

mitzuteilen. 

 

2. Für Brauchwassernutzungen im Haushalt (z.B. WC-Spülung u.a.) ist eine teilweise Befreiung 

vom Benutzungszwang der öffentlichen Wasserversorgung erforderlich. Antragsformulare 

erhalten Sie bei der Verbandsverwaltung (Tel.: 07582/808-46). 

 

3. Der Betrieb von Zisternen ist nach § 13 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung dem 

Gesundheitsamt, Landratsamt Biberach, Rollinstr. 17, 88400 Biberach anzuzeigen. Sollten Sie 

dem noch nicht nachgegangen sein, empfehlen wir Ihnen dies umgehend nachzuholen. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie auch auf der Homepage des Landratsamt Biberach, 

Kreisgesundheitsamt (Trinkwasserüberwachung) oder unter Tel.: 07351 52-0 (Zentrale). 

 

Vielen Dank für die Mithilfe. 

Ihr Gemeindeverwaltungsverband Bad Buchau 

 
 

Backhaus 

Das nächste Backen findet am Donnerstag, 23.12.2021 statt. 
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Kindergarten „Regenbogen“ 

Besuch vom Nikolaus 

Aufgeregt machten sich die Kinder des Kindergartens „Regenbogen“ am 

Nikolaustag auf den Weg Richtung Blinder See. Schließlich hatten der Nikolaus und 

sein Helfer, Knecht Ruprecht, gebeten ihnen dieses Jahr entgegenzukommen. Und tatsächlich, aus 

dem Wald erklang ein Nikolausglockengeläut.  

Nikolaus und Knecht Ruprecht kamen den Kindern auf den Weg entgegen. Begrüßt wurden beide 

mit einem Lied und einem Vers von den Kindern. Der Nikolaus hatte sein goldenes Buch, seinen 

Bischofsstab und für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei - ein kleines Nikolaussäckchen gefüllt 

mit Nüssen, Mandarine, Apfel und Schokolade. Im Kindergarten angekommen duftete es nach 

leckeren Waffeln und Kinderpunsch. So klang in gemütlicher Vesperrunde der besondere 

Vormittag aus. 

 

Auf diesen Weg einen Dank an Herrn Schaut, Lucas, Frau Köhler und Frau Eidinger für die tolle 

Unterstützung. 

 

   
 
 
CO2-Ampel im Kindergarten 

Die Gemeindeverwaltung hat für den Kindergarten eine CO2-Ampel angeschafft, die bereits seit 3 

Wochen im Einsatz ist. Dieses Gerät dient der Überwachung der Raumluft 

und wird zuverlässig an das regelmäßige Zug-Lüften erinnern. 

 

Daneben wurde wiederum eine größere Menge an Lolli-Tests bestellt, damit 

die Kita-Kinder zweimal pro Woche getestet werden können. Das 

Infektionsgeschehen in den Kitas zeigt, dass auch hier verstärkt getestet 

werden muss, um Einschleppungen des Virus zu verhindern und 

Infektionsketten zu durchbrechen. Land und Kommunen tragen die Kosten 

für die Tests gemeinsam. 
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Kirchliche Mitteilungen 

Freitag, 10. Dezember 2021 15:00 Uhr Barmherzigkeitsstunde/Kreuzwegandacht 

Samstag, 11. Dezember 2021 17:30 Uhr Beichte für die ganze Seelsorgeeinheit im 

Beichtstuhl der Stiftskirche 

Sonntag, 12. Dezember 2021 10:15 Uhr Eucharistiefeier mit Ministrantenaufnahme 

Mittwoch, 15. Dezember 2021 08:30 Uhr Rosenkranz 

Donnerstag, 16. Dezember 2021 08:30 Uhr Eucharistiefeier 

Freitag, 17. Dezember 2021 15:00 Uhr Barmherzigkeitsstunde/Kreuzwegandacht 

Samstag, 18. Dezember 2021 17:00 Uhr Beichte für die ganze Seelsorgeeinheit im 

Beichtstuhl der Stiftskirche 

Sonntag, 19. Dezember 2021 18:30 Uhr Bußgottesdienst 

Mittwoch, 22. Dezember 2021 08:30 Uhr Rosenkranz 

 

BITTE bringen Sie Ihr Gotteslob wieder zum Gottesdienst mit. 

Gottesdienstbesucher-Obergrenze entfällt ab sofort, ebenso die Anmeldepflicht, nicht jedoch die 

Teilnehmer-Erfassung und die Einhaltung der Abstands- und der Maskenpflicht. Daher ist es 

weiterhin am praktikabelsten, wenn Gottesdienstbesucher ausgefüllte Kärtchen bringen, die 

weiterhin wie gewohnt im Vorfeld ausliegen. 

 

 

Vereine 
Sportverein Kanzach 1946 e.V. 

 

Fußball Kreisliga B2, Bezirk Donau, Saison 2021/2022 

18. Spieltag: So., 28.11.2021: SGM – SG Öpfingen II 2:3 (1:1) 

Spielverlauf, Aufstellungen, Statistiken und alle Termine und Spielorte finden Sie auf fussball.de 

 

Tabelle zur Winterpause 

Platz Mannschaft Spiele Torverhältnis Punkte 

1 FV Bad Schussenried II 14 58:6 39 

2. SV Uttenweiler II 14 39:17 32 

3. SG Öpfingen II 15 44:35 30 

4. SGM TSV Riedlingen II/FV Altheim II 14 27:23 27 

5. SV Hohentengen II 14 27:16 26 

6. SGM SV Oggelshausen/SV Kanzach/SV Bad Buchau II 15 26:19 24 

7. SGM SV Blönried II/SV Ebersbach II 15 34:32 23 

8. SG Hettingen(Inneringen II 14 31:19 21 
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9. SGM TSV Scheer II/SV Ennetach II 15 23:32 17 

10. FV Schelklingen-Hausen II (flex) 13 20:28 15 

11. FV Neufra II 14 17:34 15 

12. FV Bad Saulgau II (flex) 13 27:43 12 

13. Spfr Hundersingen II (flex) 13 19:49 12 

14. SGM Langenenslingen/Andelfingen II 14 18:33 9 

15. SG Altheim II (flex) 15 17:41 9 

 

Halle am Bahnhof 

Für den Sport in der Halle am Bahnhof gilt ab dem 4. Dezember die 2G+ Regel, d.h. alle Teilnehmer 

müssen ausnahmslos geimpft oder genesen sein und einen zertifizierten Testnachweis vorlegen. 

Für geboosterte Personen und Personen, deren 2. Impfung nicht länger als 6 Monate her ist, gilt 

diese Regel nicht. Bitte zeigen Sie bei jeder Übungseinheit den entsprechenden Nachweis ihrer:m 

Abteilungs-/Übungsleiter:in. 

 

Kinderturnen 

Aufgrund der aktuellen Situation findet das Kinderturnen für dieses Jahr nicht mehr statt. 

Bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr! Eure Vera 

 

AH Volleyball 

Das AH Volleyball fällt aufgrund der aktuellen Situation bis auf weiteres aus. 

 

 

Landratsamt Biberach 
Biberacher Ernährungsakademie (B-EA): Online-Vortrag „Lust auf Heimat – regional genießen 

mit Kartoffeln“ 

Die Biberacher Ernährungsakademie (B-EA) veranstaltet am Montag, 13. Dezember 2021 im 

Rahmen der Reihe „Lust auf Heimat“ einen Online-Vortrag zum Thema „regional genießen mit 

Kartoffeln“. Die Onlineveranstaltung findet von 17 Uhr bis 18.30 Uhr statt und ist für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Bei der Veranstaltung geht es darum, die 

Wertschätzung für heimische Produkte und den Dialog zwischen Verbrauchern und Erzeugern zu 

stärken, und zu klären wo der Verbraucher die regionalen Lebensmittel einkaufen kann. 

 

Familie Daiber aus Bad Schussenried, Sattenbeuren baut auf ihrem Kartoffelhof elf verschiedene 

Sorten an und vermarktet diese in ihrem eigenen Hofladen. Familie Daiber gibt an diesem Abend 

Einblicke in ihren Betrieb. 

 

Im Anschluss daran referiert Renate Haberbosch von der Biberacher Ernährungsakademie über die 

küchentechnische Verwendung von Kartoffeln. 

 

Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07351 52-6702 oder per E-Mail an post@b-ea.info ist 

erforderlich. 
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Anzeigen 

 
 

Notdienst der Apotheken  
Der Notdienst wird im tägl. Wechsel mit 
24 Stunden Notfallbereitschaft von 8:30 bis 
8:30 Uhr durchgeführt. 
Der Notdienstplan ist im Internet abrufbar 
unter www.lak-bw.notdienst-portal.de 
 
12.12. Rathaus-Apotheke, Bad Schussenried 

Tel.: 07583 505 

 

19.12. Jordan-Apotheke, Biberach 

Tel.: 07351 73900 
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Christbaumverkauf 

Karl Rädle, Emmerweg 2, Dürnau 

Tel: 0176 96477382 / 0173 9442078 


